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RS OGH 1971/9/2 1Ob178/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1971

Norm

ABGB §1304 C

Rechtssatz

Gegenseitiges Schießen Halbwüchsiger mit Luftdruckgewehren. Unfall nach Beendigung des "Spieles", daher kein

Mitverschulden eines Vierzehneinhalbjährigen, der in berechtigtem Vertrauen auf die Beendigung seine Deckung

verlassen hatte.

Entscheidungstexte

1 Ob 178/71
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